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Datum Beschreibung SeiteLiebe MAV-Mitglieder,

mit diesem Fortbildungsangebot für das 1. Halbjahr 2024 
sollen wie bisher zum einen die „Neulinge“ unter Ihnen in 
die MAV-Arbeit eingeführt und zum anderen Sie alle in der 
laufenden MAV-Arbeit unterstützt werden. Hierbei werden 
sowohl fortlaufend grundsätzliche Fragestellungen be-
leuchtet als auch aktuellen Entwicklungen durch Einfüh-
rung neuer Themen Rechnung getragen.

Im letzten „Vorwahljahr“ bieten wir Ihnen neben Grundla-
genseminaren zur MAVO, KAVO und den AVR weiterhin 
verstärkt Spezial- und Vertiefungsthemen an.

Wir laden Sie herzlich ein!

Ihre Simone Becker
BGV Trier SB 2 – MAV-Seminare

Die Seminare sind als geeignet nach § 16 Absatz 1 
MAVO Bistum Trier anerkannt.

Wir freuen uns über Anregungen zu unserem Programm 
und Hinweise darauf, welche Inhalte Sie sich zusätzlich 
wünschen – nur so können wir Ihren Bedürfnissen als 
MAV-Mitglieder so gut wie möglich gerecht werden.

Im Sinne einer reibungslosen Organisation mit den  
Tagungshäusern bitten wir um Anmeldung innerhalb der 
Anmeldefrist. Diese finden Sie online bei der jeweili-
gen Seminarbeschreibung, siehe www.bistum-trier.
de/mav-seminare. Anmeldungen nach diesem Termin 
können gerne abgeklärt werden.
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30. - 31. Januar 2024

Mobbing und Burnout in der Arbeitswelt sind zu einem 
ernst zu nehmenden Problem geworden. Diese können zu 
psychischen Beeinträchtigungen und im schlimmsten Fall 
zu Arbeitsunfähigkeit führen. Dieses Seminar setzt sich so-
wohl aus psychologischer als auch aus arbeitsrechtlicher 
Sichtweise mit dieser Thematik auseinander.

THEMEN

 Vorstellung der Dienst-
vereinbarung „Partner-
schaftliches Verhalten am 
Arbeitsplatz

 Anmerkungen aus Sicht 
der Psychologie

  Die Arbeitswelt im Wan- 
 del – Psychische Belas- 
 tung und Beanspru-  
 chung im Berufsleben

  Krankheitsbild „Burn- 
 out“ 

  Mobbing am Arbeits- 
 platz: Definition,  
 Konfliktmodell, etc.

 Anmerkungen aus Sicht 
des Arbeitsrechts

  Fürsorgepflicht des   
 Arbeitgebers

  Treuepflicht des Arbeit-  
 nehmers

  Handlungsmöglichkei-  
 ten des Arbeitgebers: 
 Ausübung des Direk- 
 tionsrechts, Abmah- 
 nung, außerordentli- 
 che Kündigung

  Handlungsmöglichkei-  
 ten des Arbeitnehmers: 
 Einwendungen, An-  
 spruch gegen den Ar- 
 beitgeber, Anspruch   
 gegen andere Arbeit-  
 nehmer, Gestaltungs-  
 recht, Darlegungs- und  
 Beweislast im außer- 
 gerichtlichen Verfahren 

  Sperrzeit wegen Arbeits- 
 aufgabe, Beendigung   
 des Arbeitsvertrags   
 durch Kündigung des   
 Arbeitnehmers oder   
 Aufhebungsvertrag

 Möglichkeiten und  
Grenzen der MAV: 
Konfliktlösung oder De- 
eskalation bei Mobbing, 
Gefährdungsbeurtei- 
lung psychischer Be- 
lastungen, Prävention 
und Selbstfürsorge

 Die Dienstvereinbarung 
„Partnerschaftliches Ver-
halten am Arbeitsplatz“: 
Erkenntnisse und Erfah-
rungen aus der Arbeit als 
Vertrauensperson 

Mobbing und Burnout in der Arbeitswelt 
Prävention als Aufgabe der MAV

REFERENTEN

Diplom-Psychologe  
Moritz Holz, 
Psychologischer Psycho-
therapeut, Praxis für Psy-
chotherapie, Supervision 
und Coaching, Saarbrücken

Rechtsanwalt  
Thomas Schmitz, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Herne

Patrik Theis, 
dienstnehmerseitiges Mit-

glied der Klärungsinstanz 
nach § 8 der Dienstverein-
barung „Partnerschaftlicher 

Umgang und konstruktive 
Konfliktbearbeitung am Ar-
beitsplatz“ und Mitglied der 
SoMAV des Bistums Trier 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1, 
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag um 
16:00 Uhr 

GEBÜHR

Euro 490,-

05. Februar 2024

Die Wahl der Mitarbeitervertretung

Inhalte und Themen siehe Seite 13.

REFERENT

Oliver Beuth,  
Vorstandsmitglied der DiAG MAV im Erzbistum Paderborn 
und Beisitzer in der AVR-Schlichtungsstelle

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Online-MAV-Seminar

Technik-Check 09:00, Seminarbeginn 09:15 Uhr, 
Seminarende 15:00 Uhr

GEBÜHR

EUR 90,–
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Der Wirtschaftsausschuss nach § 27b MAVO hat über 
das Recht zur Information in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten nach § 27a MAVO hinaus die Aufgabe, wirtschaftli-
che Angelegenheiten mit dem Dienstgeber zu beraten und 
die GesMAV oder erweiterte GesMAV nach jeder Sitzung 
zu unterrichten.

Dieses Seminar wird die praktische Arbeit des bereits 
gegründeten Wirtschaftsausschusses in den Vordergrund 
stellen und neben juristischen Fragen vor allem grundle-
gende betriebswirtschaftliche Fragen erörtern.

THEMEN

 Information in wirtschaft-
lichen Angelegenheiten 
im Vergleich zwischen 
§ 27a und § 27b MAVO 
Bistum Trier

 Funktion des Wirt-
schaftsausschusses in 
kirchlichen Unternehmen, 
u.a. im Vergleich zu den 
Vorschriften im Betriebs-
verfassungsgesetz

 Aufgaben des Wirt-
schaftsausschusses

 Sitzungen des Wirt-
schaftsausschusses

 Verschwiegenheits-
pflichten

 Verhaltensweisen bei 
Kenntnisnahme wirt-
schaftlicher Krisen

 Durchsetzung von Infor-
mation und Beratung

 Einführung in grundle-
gende betriebswirtschaft-
liche Analyseinstrumente 
auf Basis des externen 
und internen Rechnungs-
wesens

  u.a. Jahresabschluss;   
 Kapitalflussrechnung,   
 Bilanzkennziffern; öko-  
 nomische Vorteilhaftig- 
 keit eines Sozialunter-  
 nehmens; Investitions- 
 tätigkeiten und Ent-  
 wicklung der mitarbei-  
 terbezogenen Aufwen-  
 dungen und Erträge

  u.a. Kostenrechnung   
 im Controllingsystem;   
 Besonderheiten in Non- 
 Profit-Unternehmen;   
 Betriebsabrechnungs-  
 bogen; Kostenträger-  
 rechnung; Kosten- und   
 Leistungsrechnung;   

06. - 07. Februar 2024

Grundlagenseminar zum Wirtschaftsaus-
schuss in kirchlichen Unternehmen

 individuelle Kennziffern  
 zur Analyse von   
 Sozialunternehmen

 Früherkennungsmöglich-
keiten von Krisenerschei-
nungen 

REFERENT

Diplom-Volkswirt  
Ralf Welter, Aachen

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

Nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 und insbesondere nach § 28a 
MAVO Bistum Trier hat die MAV den Auftrag, die Eingliede-
rung schwerbehinderter Menschen zu fördern und darauf 
zu achten, dass „die dem Dienstgeber nach §§ 154, 155, 
164, 166 und 167 Sozialgesetzbuch (SGB) IX obliegenden 
Verpflichtungen erfüllt werden“. Die MAV wirkt zudem „auf 
die Wahl einer Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin“.

Ziel dieses Seminars ist, über die Aufgaben der MAV zum 
Schutz schwerbehinderter Beschäftigter zu informieren 
sowie über ihre Beteiligungsrechte nach MAVO und nach 
SGB IX aufzuklären. 

19. - 20. Februar 2024

Aufgaben und Beteiligung der MAV zum 
Schutz schwerbehinderter Menschen
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THEMEN

 Rechte und Pflichten der 
MAV nach dem SGB IX

 Überwachung des 
Dienstgebers hinsichtlich 
seiner Beschäftigungs- 
und Präventionspflichten

 Gestaltung behinderten-
gerechter Arbeitsplätze

 Eingliederung und 
berufliche Fortentwicklung 
behinderter Beschäftigter 
nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 
und Nr. 5 MAVO

 Abschluss einer Integra-
tionsvereinbarung gemäß 
den Vorschriften im SGB IX

 Einbeziehung der 
Vertrauensperson der 
schwerbehinderten 

Beschäftigten in die MAV-
Arbeit nach § 52 MAVO 

REFERENTIN

Daniela Schmitt, 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Uni Trier 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1, 
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

Der demografische Wandel bestimmt unsere gesellschaft-
liche Realität und die Arbeitswelt. Er stellt dabei aber nicht 
nur Unternehmen, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und damit insbesondere die Mitarbeitervertretung 
vor vielfältige Herausforderungen. Dieses Seminar soll die 
MAVen dabei unterstützen, den Wandel im Sinne der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mitzugestalten.

20. - 21. Februar 2024

Alters- und alternsgerechtes Arbeiten 
in der modernen Arbeitswelt
Herausforderungen für die MAV

THEMEN

 Demografischer Wandel 
und dessen Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt

  Allg. gesellschaftliche   
 Entwicklungen 
 Generationen- 

 gerechtigkeit

  Fachkräftemangel

 Betriebliche Demografie- 
Risiken analysieren 

  Analyse der Altersstruktur

  Betriebliches Gesund- 
 heitsmanagement 

   Alterskritische Gefähr- 
  dungsbeurteilung

   Betriebliches Einglie-  
  derungsmanagement

  Qualifizierungsbedarfs- 
 analyse

 Gestaltung und Maß- 
nahmen zum alters-   
und alternsgerechten   
Arbeiten

  Arbeitszeiten

  Arbeitsorganisation

  Arbeits- und    
 Gesundheitsschutz

  Fort- und Weiterbildung 

 Mitbestimmung

  Die Mitbestimmungs-  
 rechte der MAVO, z. B.  
 das Antragsrecht

  Dienstvereinbarungen 

  Die Betriebliche   
 Kommission 

REFERENTIN

Kerstin Blass,  
Diplom-Soziologin, Fach-
kraft für Gesundheitsma-
nagement im Betrieb (IHK) 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der  
Barmherzigen Brüder, 
Nordallee 1, 54292 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 420,–

HINWEIS:

Dieses Seminar steht auch BGM-Fachkräften  
oder vergleichbaren fachlich zuständigen Personen 
auf Dienstgeberseite gemeinsam mit der MAV der 
gleichen Einrichtung offen
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THEMEN

 An welche Datenschutz-
bestimmungen müssen 
sich der Dienstgeber und 
die MAV selbst halten? 
(Stichwort elektr. Versand 
von Mitarbeiter-/Patienten- 
oder Kinderdaten)

 Mitwirkungsrechte der 
MAV bei verschiedensten 
Themen der Digitalisierung 
(Videokonferenzen, Video- 
überwachung, Dienstplan-
programm, Essenskarten, 
Transponder mit Zutritts-
rechten, Nutzung von Mo- 
bilgeräten, digitale Perso-
nalakte und Zeiterfassung)

 Digitalisierung und Ar- 
beitsschutz (Arbeitsplatz-
gestaltung, Ergonomie)

 Auf was muss die MAV 
bei der Einführung von 

Programmen achten, was 
muss die MAV hierbei 
dulden und was nicht?

 Möglichkeiten der 
Mitarbeiterüberwachung 
durch die Digitalisierung, 
Risiken und Chancen

 Nutzen der Digitalisie- 
rung für die MAV (Kommu- 
nikation mit dem DG, digi-
tales Umlaufverfahren, 
eigener Auftritt der MAV 
auf der Homepage des  
Unternehmens, Newslet- 
ter an Mitarbeiter*innen 
schnelle Kommunikations-
wege, Social Media)

 Konkretisierung des KDG 
durch die KDG-DVO 

REFERENT

Bernhard Weber, Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz und 

Digitalisierung, ein Wort hinter dem sich viel versteckt. Arbeit 
kann beinahe überall und zu jeder Tageszeit erledigt werden. 
Hierdurch verändern sich Arbeitsabläufe und somit auch der 
Arbeitsalltag. Doch was bedeutet dies für die MAV-Arbeit? 
Wenn die digitale Technik Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisa-
tion wie auch Aufgaben, Tätigkeiten und Qualifikationsanfor-
derungen nachhaltig verändert, so berührt dies unmittelbar 
Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der 
MAV.

27. - 28. Februar 2024

Rechte und Pflichten der MAV bei der  
Einführung digitaler Systeme

Datenschutzbeauftragter am 
St. Marienkrankenhaus in 
Ludwigshafen am Rhein  

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1, 
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

28. Februar 2024

Die Wahl der Mitarbeitervertretung

Der nächste einheitliche Wahlzeitraum für die MAV-Wahl 
liegt zwischen dem 01. März und 30. Juni 2025, jedoch fin-
den bereits 2024 außerdem Wahlen in den Pastoralen Räu-
men statt. Für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl 
sind Wahlausschüsse verantwortlich. Dieses Seminar wird in 
das Wahlrecht und das Wahlverfahren grundlegend einfüh-
ren und auf die Aufgabe vorbereiten.

THEMEN

 Aufgaben des Wahl-
ausschusses

 Erstellung der Wählerliste

 Mitarbeiter im Sinne der 
MAVO

 Wahlberechtigung

 Erstellung und Auslegung 
des Wählerverzeichnisses

REFERENT

Oliver Beuth,  
Vorstandsmitglied der DiAG 
MAV im Erzbistum Pader-

born und Beisitzer in der 
AVR-Schlichtungsstelle 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Online-MAV-Seminar 
Technik-Check 09:00, 
Seminarbeginn 09:15 Uhr, 
Seminarende 15:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 90,–



Dieser Kurs gilt als Aufbaukurs für Mitglieder der MAV, wel-
che durch ihre Tätigkeiten im Wirtschaftsausschuss nach  
§ 27b MAVO auf gleicher Augenhöhe mit dem Dienstgeber 
ökonomische Fragestellungen beraten wollen. Die MAVO 
ermöglicht weitreichende ökonomische Analysen mithilfe 
umfangreicher Unterlagen vom Dienstgeber. Dazu werden 
in diesem Kurs speziell auf Non-Profit-Unternehmen zuge-
schnittene betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt und 
der Wirtschaftsprüfungsbericht mit seinem Jahresabschluss 
und sonstigen Inhalten werden grundlegend analysiert und 
für Fragestellungen gegenüber dem Dienstgeber aufbereitet.

THEMEN

 Wiederholung und Inten-
sivierung von Inhalten 
des 1. Kurses

  Einführung in die  
 Bilanzpolitik

  Inwieweit können   
 Kennzahlen die Ar-  
 beit der MAV und des   
 Wirtschaftsausschus-  
 ses erleichtern?

  Systematisierung der   
 Kennzahlen und Ein- 
 führung in die Excel- 
 basierte Kennzahlen-  
 analyse

 Erarbeitung von Kennzif-
fern zur Vermögens- und 
Finanzlage 

  Quoten für das Eigen-   
 und Fremdkapital

  Finanzierungssicherheit  
 des Vermögens

  Liquiditätssituation zur   
 Deckung der Verbind-  
 lichkeiten, Kennziffern   
 zur Rentabilität,  
 Umschlagskennziffern

 Erarbeitung von Kennzif-
fern der Ertragslage 
 Cash-Flow-Analyse 

  Produktivitätskenn-  
 ziffern für die/den   
 Mitarbeiter*in 
 Bedeutung einer Sozial- 

 bilanz. Wann ist ein Inves- 
 titionsstau feststellbar?

  Ausblick auf die Möglich- 
 keiten eines Controlling

05. - 06. März 2024

Aufbauseminar zum Wirtschaftsausschuss  
in kirchlichen Unternehmen 
Eine Anmeldung setzt die Teilnahme am entsprechenden 
Grundlagenseminar voraus

1514

REFERENT

Diplom-Volkswirt  
Ralf Welter,  
Aachen 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

   

Bitte bringen Sie zum Seminar einen USB-Stick so-
wie einen Taschenrechner und ein Lineal mit. Sollten 
Sie den Wirtschaftsprüfungsbericht des eigenen Unter-
nehmens mitbringen können, wäre dies hilfreich.

Wir leben in Zeiten der politisch oder ökonomisch er-
zwungenen Konzentrationen von Unternehmen im gemein-
nützigen Bereich und besonders im Gesundheitswesen. 
Betriebsübergänge und insbesondere Fusionen sind Verän-
derungen, die vom Wirtschaftsausschuss kritisch beratend 
begleitet werden müssen und die – weil zu diesem Zweck 
besondere Unterlagen interpretiert werden müssen – be-
sondere Schulungen nötig machen. Dieses Seminar soll 
einen Überblick geben, welche Probleme und Fragestel-
lungen beachtet werden müssen und welche Informationen 
bei Eintreten von Betriebsübergängen / Fusionen für eine 
Beratung auf Augenhöhe eingeholt werden müssen.

07. März 2024

Für den Wirtschaftsausschuss 
Mitbestimmung bei Betriebsübergängen und Fusionen 
Eine Anmeldung setzt die Teilnahme am entsprechenden 
Grundlagenseminar voraus
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THEMEN

 Was sind Betriebsüber-
gänge und welche 
Fragen lösen diese aus?

 Fusionen – Beteiligungen 
– Holdings: Was sind die 
Unterschiede und welche 
Bedeutung haben sie für das 
Unternehmen in ökonomi- 
scher Sicht und insbeson- 
dere für die Mitarbei-
ter*innen?

 Inwieweit muss die Ge-
schäftsführung in einem 
stärkeren Maße mit dem 
Wirtschaftsausschuss zu- 
sammenarbeiten und wel- 
che zusätzlichen Unterla-
gen sind bereitzustellen?

 In welchen Bereichen ist 
juristische und / oder öko-

 

nomische Expertise für  
eine Beratung notwendig?

 Due Dilligence-Berichte: 
Was sagen sie aus und 
welche Inhalte sind 
insbesondere hilfreich? 

REFERENT

Diplom-Volkswirt  
Ralf Welter, 
Aachen 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1, 54293 Trier 

Stehkaffee 09:15 Uhr,  
Seminarbeginn 09:30 Uhr,  
Seminarende 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 135,– 
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11. März 2024

Die Wahl der Mitarbeitervertretung

Inhalte und Themen siehe Seite 13.

Arbeitsvertragsrecht nach AVR

12. - 14. März 2024

Dieses Seminar vermittelt einen Überblick über die 
wesentlichen Regelungen der AVR. Es richtet sich an 
Mitarbeitervertreter*innen, die bislang keine oder wenig 
Erfahrungen im Umgang mit den AVR des Deutschen Ca-
ritasverbandes gemacht haben. Die Systematik der AVR 
wird dargestellt, Grundkenntnisse werden vermittelt und in 
einen Zusammenhang mit den Mitbestimmungsmöglich-
keiten nach der MAVO gestellt. Die Teilnehmer*innen sollen 
in die Lage versetzt werden, in den Schwerpunkten Vergü-
tungsrecht und Arbeitszeitrecht Verhandlungskompetenz 
gegenüber dem Dienstgeber zu entwickeln.

THEMEN

 Die Arbeitsvertrags-
richtlinien (AVR) 
des Deutschen 
Caritasverbandes 
und ihre Stellung im 
Arbeitsvertragsrecht

 Zustandekommen der 
AVR – Funktion und Rolle 
der Arbeitsrechtlichen 
Kommission (AK) 

 Struktur und Aufbau  
der AVR

 Prinzipien der Vertrags-
gestaltung: Einstellung, 
Befristung, Teilzeit, 
Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses 
sowie Rechte und  
Pflichten des Dienst-
nehmers und des Dienst- 
gebers aus dem Arbeits-
verhältnis

 Dienstbezüge und 
Vergütungsregelungen: 
Entgelt, Grundlagen 
der Eingruppierung, 
Bewährungsaufstieg, 
Regelvergütungsstufen, 
Zulagen, Zeitzuschläge, 
u. a.

 Besonderheiten in 
der Ärztevergütung, 
bei den Pflegekräften 
und im Sozial- und 
Erziehungsdienst

 Praxisbeispiele zur 
Eingruppierung nach AVR

 Zuwendungen: Jahres-
sonderzahlung und 
Leistungsentgelt

 Grundzüge des 
Arbeitszeitrechts

 Urlaubsregelungen 

 Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall

REFERENT

Oliver Beuth,  
Vorstandsmitglied der DiAG 
MAV im Erzbistum Pader-
born und Beisitzer in der 
AVR-Schlichtungsstelle

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Online-MAV-Seminar

Technik-Check 09:00, 
Seminarbeginn 09:15 Uhr, 
Seminarende 15:00 Uhr

GEBÜHR

EUR 90,–



THEMEN

 Systemischer Überblick

 Technische 
Besonderheiten: 
Künstliche Intelligenz (KI), 
Software as a Service 
(SaaS), Cloud Computing

 Rechtliche Grundlagen 
(MAVO, KDG) und neue 
Regelungsansätze

 Eckpunkte einer 
Dienstvereinbarung 

REFERENT

Thomas Hau, 

Informationswissen-
schaftler, Datenschutz-
beauftragter (TÜV) 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1, 
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 420,–

Microsoft 365 ist eine riesige Suite eng miteinander ver-
zahnter und meist in der Cloud betriebener Komponenten, 
die künstliche Intelligenz beinhaltet und zur Analyse der 
„Performance“ der Beschäftigten genutzt werden kann. 
Auch wird das System beständig verändert, ohne dass 
hierfür lokale Installationen nötig wären. Dies erschwert für 
die MAV u. a. die Regelung durch eine Dienstvereinbarung. 
Das Seminar vermittelt einen technischen Überblick über 
das System aus Sicht der Mitbestimmung, identifiziert Re-
gelungstatbestände und vermittelt Ansätze, wie eine wirk-
same Regelung erfolgen kann.

18. - 19. März 2024

Mitwirkung und Mitbestimmung bei  
Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung  
von Microsoft 365

 Mitbestimmung der 
MAV, insbesondere 
bei Einstellung, 
Eingruppierung, 
Stufenfestsetzung, 
Arbeitszeiten und 
Dienstplangestaltung

 Ungelöste Fragen zum 
AVR-Arbeitsvertragsrecht 
aus der täglichen Praxis 
der Teilnehmenden 

REFERENT

Michael Billeb,  
Billeb Health Care  
Consult, Anröchte: 
Beratung von MAVen  

im Bereich Mitbestim-
mungs-, Arbeits- und 
Tarifrecht, Arbeitsschutz 
und Datenschutz 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende  am 3. Tag 
um 15:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 520,–

Laut Art. 140 GG sind die Bestimmungen der Artikel 136, 
137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. 
August 1919 (Weimarer Reichsverfassung) Bestandteil dieses 
Grundgesetzes. Nach Art. 137 Abs. 3 Satz 1 ordnet und ver-
waltet „Jede Religionsgesellschaft … ihre Angelegenheiten 
selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden 
Gesetzes“.

Diese Schranken bildet das staatliche Arbeitsrecht, wie z. B.  
das Arbeitszeitgesetz, das Kündigungsschutzgesetz oder 
das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Diese rechtlichen Vor-
schriften haben somit auch grundlegende und weitreichende 
Konsequenzen für die Arbeit der Mitarbeitervertretung.

Das staatliche Arbeitsrecht für die  
kirchliche MAV-Arbeit
Grundlagenseminar zu u. a. Arbeitszeitgesetz, Kündi-
gungsschutzgesetz und Teilzeit- und Befristungsgesetz

19. - 20. März 2024

1918
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REFERENTIN

Christina Merkel, 
Rechtsreferentin der 
Haupt-MAV / DiAG im 
Bistum Limburg  

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder, 

Nordallee 1, 
54292 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag  
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

THEMEN

 Was sind aktuelle He- 
rausforderungen in der  
Arbeit des Wirtschaftsaus- 
schusses? Wie funktio-
niert die Beratung auf 
Augenhöhe?

 Sammlung der weiteren 
Fragestellungen 
von Seiten der 
Teilnehmer*innen

 Herausarbeitung rele-
vanter Kennzahlen 
und Interpretation der 
vorhandenen Unterlagen

 Übung: Wie rede ich mit 
der Geschäftsführung 
/ dem Vorstand / dem 
Aufsichtsrat?

 Möglichkeiten des Con- 
trollings, genauere und  
prognostische Informa-
tionen für das jeweilige 
Unternehmen zu erhalten 

REFERENT

Diplom-Volkswirt  
Ralf Welter, Aachen  

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder 
Nordallee 1, 54292 Trier

Stehkaffee 09:15 Uhr, 
Seminarbeginn 09:30 Uhr, 
Seminarende um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 135,–

In einer schnelllebigen Welt und gerade bei den Reformen 
im Sozial- und Gesundheitswesen müssen erworbene Fähig-
keiten erweitert werden. Gerade auch durch die Corona-Zeit 
und deren Hilfen, die jetzt zurückgenommen worden sind, 
werden zum Teil strukturelle ökonomische Probleme erkenn-
bar. Insbesondere der Personalmangel führt zu Entwicklun-
gen, die nicht zu einer Zunahme der ökonomischen Prob-
leme führen sollte. Neben diesen Inhalten sollen in diesem 
Seminar Fragen gestellt werden, die sich aus der Arbeit im 
Wirtschaftsausschuss ergeben haben. Insofern können die 
Schwerpunkte dieses Seminars variieren.

Bitte bringen Sie zum Seminar die Unterlagen mit, die 
Sie für ihr Unternehmen im Wirtschaftsausschuss zur 
Verfügung haben (z.B. Bericht der Wirtschaftsprüfer, 
Haushaltsplan, u.a.)

21. März 2024

Der Wirtschaftsausschuss aktuell 
Eine Anmeldung setzt die Teilnahme am entsprechenden 
Grundlagenseminar voraus.

Das Seminar führt als Grundlagenkurs in die Theorie und 
anhand praktischer Beispiele in die Thematik ein.

Laut § 21 MAVO Bistum Trier ist die/der MAV-Vorsitzende 
verpflichtet, mindestens einmal im Jahr eine Mitarbeiterver-
sammlung durchzuführen. In dieser hat die oder der Vorsit-
zende der MAV einen Tätigkeitsbericht abzugeben. Die Mit-
arbeiterversammlung kann der MAV Anträge unterbreiten 
und zu den Beschlüssen der MAV Stellung nehmen.

In der internen Öffentlichkeitsarbeit der MAV ist die Mit-
arbeiterversammlung ein wichtiges Element. Die Resonanz 
der Kolleginnen und Kollegen auf die Einladung ist jedoch 

08. April 2024

Mitarbeiterversammlungen erfolgreich  
gestalten und durchführen
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Wenn Arbeitnehmer*innen schwer, länger oder immer 
wieder erkranken, droht ggf. eine personenbedingte Kün-
digung wegen Langzeit-Erkrankung. Seit 2004 sind Ar-
beitgeber verpflichtet, länger erkrankten Beschäftigten ein  
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubie-
ten. Dienstgeber, MAV, Betriebsarzt oder andere Experten 

Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (BEM) und die Beteiligung der MAV

THEMEN

 Die gesetzlichen Grund-
lagen nach § 167 SGB IX 
und die Prozessschritte 

 Beteiligungsrechte der 
MAV nach §§ 26, 37, 38 
MAVO und § 167 Abs. 2 
Satz 6 und 7 SGB IX

 Zusammenarbeit mit 
dem Dienstgeber

 Erarbeitung einer Dienst-
vereinbarung und deren 
Umsetzung

 Bildung eines BEM-
Teams: Aufgaben, 
Rechte und Pflichten

 Information an die 
Mitarbeiter*innen

 Beratung und Begleitung 
der Betroffenen

 Auswertung und Reflexion 

REFERENT

Oliver Beuth, 
Vorstandsmitglied der 
DiAG MAV im Erzbistum 
Paderborn und Beisitzer in 
der AVR-Schlichtungsstelle 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

09. - 10. April 2024

nicht immer sehr groß. In diesem Seminar mit Workshop-
Charakter werden daher praktische, MAVO-bezogene Bei-
spielsituationen anwendungsorientiert erlernt.

THEMEN

 Grundregeln zur anspre-
chenden Durchführung 
von Mitarbeiterver-
sammlungen

 Methoden und Techni-
ken der Moderation

 Motivation von Kollegin-
nen und Kollegen

 Gestaltung des Einla-
dungsschreibens als 
Medium der Öffentlich-
keitsarbeit

 Die Mitarbeiterver-
sammlung als Mitbe-
stimmungsorgan durch 
z. B. Beschlussfassung 
und/oder Antragsstel-
lung an die MAV

REFERENT

Oliver Beuth, 
Vorstandsmitglied der 
DiAG MAV im Erzbistum 
Paderborn und Beisitzer in 
der AVR-Schlichtungsstelle 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder, 
Nordallee 1,  
54292 Trier 

Stehkaffee 09:15 Uhr, 
Seminarbeginn 09:30 Uhr, 
Seminarende 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 135,–

loten aus, was getan werden kann, damit lang erkrankte 
Mitarbeiter*innen wieder leichter in ihrem Job Fuß fassen 
können. Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfä-
higkeit und ist zudem ein Instrument, um den Folgen des 
demographischen Wandels wirksam zu begegnen. 
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THEMEN

 Arbeitsvertrag

 Arbeitszeit

 Eingruppierung und 
Entgelt

 Zusatzversorgung

 Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis

 Versetzung, Abordnung, 
Personalgestellung

 Qualifizierung

 Dienstreise

 Urlaub und 
Arbeitsbefreiung

 Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

REFERENT

Markus Krogull-Kalb, 
MAV-Vorsitzender und 
Mitglied der Gesamt-MAV, 
Mitglied der Bistums-KODA 
auf Mitarbeiterseite 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Online-MAV-Seminar

Technik-Check 09:00 Uhr,  
Seminarbeginn 09:15 Uhr,  
Seminarende 16:15 Uhr 

GEBÜHR

EUR 90,–

Obwohl die KAVO das maßgebliche Arbeitsvertrags-
recht für das Bistum Trier, die Kirchengemeinden, die KiTa-
GmbHs und vieler weiterer kirchlicher Rechtsträger darstellt, 
erscheint es oft als ein sperriges und unbekanntes Werk. 
Ohne Kenntnis der KAVO ist aber eine erfolgreiche MAV-
Arbeit gar nicht möglich. 

Mit dieser Onlineschulung für den Bereich KiTa wird die 
Möglichkeit geboten, sich als MAV einen Überblick über das 
Arbeitsvertragsrecht zu verschaffen. Dabei werden wichtige 
Bestimmungen der KAVO zum Abschluss, Inhalt und zur Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses vorgestellt.

11. April 2024

Grundkurs KAVO   
Einführung in die Kirchliche Arbeits- und Vergütungs - 
ordnung des Bistums Trier für den Bereich KiTa

THEMEN

 Rechtsgrundlage, Rechts- 
natur, materielle Rege-
lungen im Rahmen der  
Rechtsetzungskompe-
tenz der Betriebsparteien, 
Zustandekommen, Än-
derung und Beendigung, 
Nachwirkung

 Steuerung und Struktu-
rierung des Verfahrens 
des Zustandekommens 
der Dienstvereinbarung, 
Aufnahme der Verhand-
lungen, inhaltliche Vor- 
bereitungen der Willens- 
bildung der MAV, Vor- 
stellung der Gestaltung-
möglichkeiten einer 
Dienstvereinbarung, 
Hinzuziehung externen 
Sachverstands mit 
Übernahme der Kosten 
durch den Dienstgeber

 Rechtliche Rahmenbe-
dingungen einer Dienst-
vereinbarung anhand 
exemplarischer Themen

  Allgemeine Rege- 
 lungen der Dienst- 
 plangestaltung

  Regelungen    
 zum Urlaubsplan

  Regelungen zum   
 Arbeitsschutz

  EDV und Datenschutz

 Erzwingbarkeit einer  
Regelung durch Er- 
setzung der fehlenden 
Einigung der Betriebs-
parteien durch die 
Einigungsstelle 

REFERENTEN

Markus Lingenauber, 
MAV-Vorsitzender und MAV-
Beisitzer der Einigungsstelle 
im Bistum Münster

Rechtsanwalt  
Thomas Schmitz, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Herne

Die Dienstvereinbarung nach § 38 MAVO bietet MAVen 
eine teils viel zu wenig genutzte Möglichkeit, eigeninitiativ 
neue Regelungen anzustoßen und so Verbesserungen her-
beizuführen. Dieses Seminar soll daher eine Unterstützung 
im Umgang mit dem Thema und eine Vorbereitung zum tat-
kräftigen Handeln sein.

Die Dienstvereinbarung als effektive  
Möglichkeit der Mitbestimmung

16. - 17. April 2024
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TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr

GEBÜHR

EUR 450,–

Inhalte und Themen siehe Seite 29.

Grundlagen der MAV-Arbeit

17. - 18. April 2024

THEMEN

 Die formale Gestaltung 
eines Schreibens

 Anlässe für schriftliche 
Kommunikation

 Konkrete Vorgehens- 
weise: Beschluss-
fassung, Entwurf, 
Formulierung, Inhalt 
und Stil

 Nachhaltigkeit der  
schriftlichen Kommu-
nikation: Wiedervorlage 
und Beschlusskon- 
trolle, Vorgehen bei 
ausbleibender Antwort

 Fallbeispiele der 
Teilnehmenden

REFERENT

Oliver Beuth, 
Vorstandsmitglied der 
DiAG MAV im Erzbistum 
Paderborn und Beisitzer in 
der AVR-Schlichtungsstelle 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus,  
Auf der Jüngt 1 
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr,  
Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende am 2. Tag  
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

Eine Mitarbeitervertretung ist gut beraten, immer wieder das 
alte Sprichwort „Wer schreibt, der bleibt!“ anzuwenden. Denn 
auch für die MAV-Arbeit gilt: Nicht nur produzieren, sondern 
auch dokumentieren ist wichtig. Erfolg und Wirkung hängen da-

Wer schreibt, der bleibt!
Wirksame Formen schriftlicher MAV-Arbeit

22. - 23. April 2024

24. April 2024

Die Zunahme von Arbeitsbelastungen, verursacht u.a. 
durch ständigen Personalmangel, führt dazu, dass Beschäf-
tigte an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und Belastbar-
keit kommen. In diesem Kontext taucht der Begriff der Über-
lastungsanzeige auf.

Dieser Begriff ist dem deutschen Arbeitsschutzrecht zu-

Die Überlastungsanzeige und das  
richtige Verhalten der MAV

REFERENTIN

Rechtsanwältin  
Christina Merkel, 
Rechtsreferentin der Haupt-
MAV / DiAG im Bistum 
Limburg, Hünfelden

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Forum Vinzenz Pallotti, 
Pallottistraße 3,  
56179 Vallendar 

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr

GEBÜHR

EUR 320,–

bei wesentlich von Form und Stil des jeweiligen Schreibens ab. 
Die Schulung soll helfen, Sicherheit in der Formulierung zu 
finden, zu reflektieren und im Miteinander den richtigen Ton 
für die Schriftform zu finden.
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zurechnen, jedoch nicht ausdrücklich in Gesetzen, Verord-
nungen oder Tarifverträgen definiert oder geregelt, sondern 
aus der betrieblichen Praxis entstanden. Die Überlastungs-
anzeige dient dazu, den Arbeitgeber auf organisatorische 
Mängel hinzuweisen, sodass diese ausgeräumt werden 
können. Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, seine Arbeit 
mit größtmöglicher Sorgfalt zu erledigen, bleibt dabei beste-
hen. Jedoch fungiert die Überlastungsanzeige auch als Ent-
lastungsanzeige, da Beschäftigte, die ihre Überlastung nicht 
anzeigen, möglicherweise eine Arbeitnehmerhaftung wegen 
Übernahmeverschulden treffen kann.

THEMEN

 Inhalte einer Überlas-

tungsanzeige

 Was tun, wenn der 

Arbeitgeber auf die 

Überlastungsanzeige 

nicht reagiert?

 Welche Beteiligungs-

möglichkeiten hat die 

MAV?

 Der Abschluss einer 

Dienstvereinbarung mit 

Regelungen zum Arbeits- 

und Gesundheitsschutz 

nach §§ 15-17 ArbSchG 

REFERENT

Oliver Beuth, 
Vorstandsmitglied der 
DiAG MAV im Erzbistum 
Paderborn und Beisitzer in 
der AVR-Schlichtungsstelle 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder, 
Nordallee 1,  
54292 Trier

Stehkaffee 09:15 Uhr, 
Seminarbeginn 09:30 Uhr, 
Seminarende 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 135,–

13. - 14. Mai 2024

THEMEN

 Die MAVO – Gesetzliche 
Grundlage der MAV-Arbeit

 Ansprechpartner für die 
MAV auf Dienstgeberseite

 Ansprechpartner für den 
Dienstgeber bei der MAV

 Grundlagen, um MAV-

Arbeit umsetzen zu können

 Aufgaben der / des 
Vorsitzenden

 Die Bedeutung der 
Mitgliederversammlung

 Organisation der MAV-
Arbeit

 Formen der Beteiligung

 Anhörung und 
Mitberatung

 Zustimmungsverfahren

 Rechtsdurchsetzung 
durch die MAV

REFERENTIN

Rechtsanwältin Brigitte 
Strubel-Mattes,  
Fachanwältin für Arbeits-
recht, Wiesbaden; ehemals 
Leiterin der Landes-
rechtsschutzstelle der 
GEW Rheinland-Pfalz und 
Rechtsreferentin der GEW 
Rheinland-Pfalz 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder, 
Nordallee 1, 54292 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 320,–

Dieses Seminar führt in die grundlegenden Aspekte der 
MAVO ein, definiert die Ansprechpartner auf der jeweiligen 
Seite und vermittelt die Grundlagen, MAV-Arbeit zu organi-
sieren und erfolgreich umsetzen zu können.

Ebenso setzt sich das Seminar mit der konkreten, prakti-
schen Arbeit der MAV innerhalb der Dienstgemeinschaft ausei-
nander, stellt die unterschiedlichen Formen der Beteiligung dar 
und geht konkret auf die Umsetzung ihrer Rechte und Gestal-
tungsmöglichkeiten durch die MAV ein. Die Instrumente, die 
die MAV per Gesetz hat, werden im Besonderen verdeutlicht.

Grundlagen der MAV-Arbeit 
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In diesem Seminar wird erörtert, wie eine Überlastungsan-
zeige korrekt gestellt wird und wie mit einer nicht zufrieden-
stellenden Reaktion seitens des Arbeitgebers umgegangen 
werden kann. Hierbei werden die Beteiligungsmöglichkei-
ten der MAV beleuchtet.



05. - 06. Juni 2024

Inhalte und Themen siehe Seite 29.

Grundlagen der MAV-Arbeit 

10. - 11. Juni 2024

THEMEN

 Begriffsklärung: Was 
meinen Selbstfürsorge 
und Stressregulation?

 Achtsamkeit: Selbstfür-
sorge als Methodik UND 
Haltung

 Hindernisse bei der Um- 
setzung von Selbstfürsorge

 Mehr als nur Positive 
Psychologie: Übungen, 
Techniken, Kniffe

 Selbstorganisation: Wert- 
schätzend Grenzen setzen

 Gewohnheiten: Konkrete 
Verhaltensstrategien für 
meine Praxis vor Ort

REFERENTIN

Dr. phil. Stefanie  
Schröder, Diplom-Psycho-
login und Psychologische 
Psychotherapeutin in 
eigener Praxis für Psycho-
therapie 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 590,–

Kolleg*innen zu beraten ist anspruchsvoll und auch im-
mer wieder mit eigenen psychischen Beanspruchungen 
verbunden. Die vielfältigen Anforderungen im Mandat mit 
der Regelarbeit gut zu verschränken, ist herausfordernd. 
Und schließlich: Nicht immer ist das Miteinander im Gre-
mium störungsfrei.

Gereiztheit und Verärgerung, stärkeres Stresserleben 
und Zynismus können Anzeichen dafür sein, dass die Ba-
lance im Mandat zu kippen droht. Verfahren der Selbstfür-
sorge wirken dem entgegen. Übermäßige Beanspruchun-
gen werden verhindert, Zufriedenheit und Wohlbefinden 
gefördert. 

Selbstfürsorge in der Doppelbelastung  
MAV-Mandat und Arbeitsplatz

3130

11. - 13. Juni 2024

Eine Hauptpflicht aus dem Beschäftigungsverhältnis ist 
die Vergütung der Beschäftigten. Die MAV ist hier über ihre 
Beteiligungsrechte insbesondere laut § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 
2 MAVO Bistum Trier in einer sehr verantwortungsvollen 
Position, da sie mit darauf zu achten hat, dass alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 26 Abs. 1 S. 2 MAVO 

Eingruppierung und Entgelt nach AVR

REFERENTIN

Rechtsanwältin Brigitte 
Strubel-Mattes,  
Fachanwältin für Arbeits-
recht, Wiesbaden; ehemals 
Leiterin der Landesrechts-
schutzstelle der GEW Rhein- 
land-Pfalz und Rechtsrefe-
rentin der GEW Rheinland-
Pfalz

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Jugendherberge 
Saarbrücken, 
Meerwiesertalweg 31, 
66123 Saarbrücken

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr

GEBÜHR

EUR 320,–

Die Veranstaltung zeigt aufgaben- und arbeitsplatznahe 
Strategien auf, wie Sie gut für sich sorgen können, während  
Sie andere Menschen beraten und unterstützen. Sie üben  
konkrete Verfahren, die gut in den Arbeitsalltag integrier-
bar sind.
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THEMEN

 Arbeitsvertrag

 Arbeitszeit

 Eingruppierung und 
Entgelt

 Zusatzversorgung

 Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis

 Versetzung, Abordnung, 
Personalgestellung

 Qualifizierung

 Dienstreise

 Urlaub und 
Arbeitsbefreiung

 Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

REFERENT

Markus Krogull-Kalb, 
MAV-Vorsitzender und 
Mitglied der Gesamt-MAV, 
Mitglied der Bistums-KODA 
auf Mitarbeiterseite

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Online-MAV-Seminar

Technik-Check 09:00 Uhr,  
Seminarbeginn 09:15 Uhr,  
Seminarende 16:15 Uhr 

GEBÜHR

EUR 90,–

Obwohl die KAVO das maßgebliche Arbeitsvertragsrecht 
für das Bistum Trier, die Kirchengemeinden, die KiTa-GmbHs 
und vieler weiterer kirchlicher Rechtsträger darstellt, erscheint 
es oft als ein sperriges und unbekanntes Werk. Ohne Kennt-
nis der KAVO ist aber eine erfolgreiche MAV-Arbeit gar nicht 
möglich. 

Mit dieser Onlineschulung für den Bereich Bistum, Kirchen-
gemeinden und sonstige Rechtsträger außer KiTa wird die 
Möglichkeit geboten, sich als MAV einen Überblick über das 
Arbeitsvertragsrecht zu verschaffen. Dabei werden wichtige 
Bestimmungen der KAVO zum Abschluss, Inhalt und zur Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses vorgestellt.

13. Juni 2024

Grundkurs KAVO   
Einführung in die Kirchliche Arbeits- und Vergütungs ord- 
nung des Bistums Trier für den Bereich Bistum, Kirchen- 
gemeinden und sonstige Rechtsträger außer KiTa

THEMEN

 Grundsätze zu Ein- 
gruppierung/Um-
gruppierung auf der  
Grundlage von Tätig-
keitsmerkmalen

 Umgang mit den in den 
AVR nicht erfassten 
Tätigkeiten

 Vergütung: Regelver-
gütung/Tabellenentgelt 
sowie Kinderzulage, 
Überleitungs- und Besitz- 
standsregelungen, Kon-
kurrenzregelungen

 Festlegung der Stufen bei 
Neueinstellungen

 Stufenlaufzeiten, 
Bewährungsaufstieg, 
Tätigkeitsaufstieg

 Mitbestimmungsre-
gelungen bei der Ein-
gruppierung

 Wechselschicht- und 
Schichtzulagen

 Zeitzuschläge

 Überstunden- und 
Mehrarbeitsvergütung

 Weihnachtszuwendung 
und Urlaubsgeld sowie 
Jahressonderzahlung und 
Leistungsentgelt

 Bezüge bei Arbeitsun- 
fähigkeit und Urlaub 
sowie Krankenlohn-
aufschlag und Urlaubs-
lohnaufschlag 

REFERENT

Michael Billeb,  
Billeb Health Care Consult, 
Anröchte: Beratung von 
MAVen im Bereich Mitbe-
stimmungs-, Arbeits- und 
Tarifrecht, Arbeitsschutz 
und Datenschutz 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus,  
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 3. Tag 
um 15:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 520,–

Bistum Trier nach Recht und Billigkeit behandelt werden. 
Dieses Seminar soll Sie dabei unterstützen, dieser Aufgabe 
kompetent nachzukommen.



„Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber und 
Mitarbeitervertretung in besonderer Weise, vertrauens-
voll zusammenzuarbeiten und sich bei der Erfüllung der 
Aufgaben gegenseitig zu unterstützen. Dienstgeber und 
Mitarbeitervertretung haben darauf zu achten, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Recht und Billig-
keit behandelt werden“ (§ 26 Abs. 1 S. 1-2 MAVO Bistum 
Trier). Dienstgeber und MAV sollen also „auf Augenhöhe“ 
agieren. Der Dienstgemeinschaftsgedanke zeichnet sich 
durch gemeinsames Gestalten und gemeinsames Ver-
antworten aller Beteiligten aus. Im Verhältnis zwischen 
Dienstgeber und MAV stellt sich die gelebte Dienstge-
meinschaft oftmals jedoch als eine Herausforderung dar.

Mit diesem Seminar sollen Dienstgebervertreter und 
MAV-Mitglieder gemeinsam die gesetzlichen Vorschriften 
der MAVO und insbesondere ihre hieraus erwachsenden 
Rollen kennen lernen. Entsprechend werden die Vor-
schriften in der MAVO für die Amtsführung und die Beteili-
gungsrechte der MAV vorgestellt und erörtert.

Gemeinsam die MAVO kennenlernen und
anwenden können
Tandemschulung für Dienstgebervertreter und MAVen 

der gleichen Einrichtung

17. - 18. Juni 2024

ANWESENHEIT!

HINWEIS:

In diesem Seminar ist die Anwesenheit von 
Dienstgebervertretern und Mitgliedern der MAV 
aus derselben Einrichtung unabdingbar!
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THEMEN

 Der Dritte Weg – Das 
Arbeitsrecht der Kirche 
und seine Grundlagen

 Die Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse als 
Basis des Arbeitsrechts 
der katholischen Kirche

 AVR bzw. KAVO – 
Kirchlicher Tarifvertrag?

 Die MAVO als gesetz-
liche Grundlage der 
MAV-Arbeit

 Amts- und Geschäfts-
führung der MAV:  
§§ 21-25 MAVO

 Gestaltung der 
Zusammenarbeit 
zwischen Dienstgeber 
und der MAV

 Allgemeine Aufgaben 
der MAV nach § 26 
MAVO

 Anhörung, Mitberatung, 
Vorschlagrecht, Zustim-
mungsrechte: §§ 29-36 
MAVO

 Antragsrecht, Dienst-
vereinbarung: §§ 37-38 
MAVO

REFERENT

Manfred Jüngst, 
Vorsitzender Richter des 
diözesanen Arbeitsgerichts 
für den MAVO-Bereich 
Köln, Vorsitzender Richter 
am Landesarbeitsgericht 
Köln a. D.  

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 330,–
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18. - 20. Juni 2024

Organisation und Gestaltung der Arbeitszeit sind zent-
rale Themen für Einrichtungen der Pflege und Betreuung 
von Menschen. Dies gilt heute umso mehr, da ein kunden-
orientierter, ökonomischer, flexibler und zeitsouveräner 
Arbeitseinsatz vor dem Hintergrund der schwierigen Re-
finanzierungssituation immer wichtiger wird. Es werden 
an praktischen Beispielen rechtssichere und praktikable 
Lösungsansätze zu Arbeitsvertragsinhalten, Arbeitszeit-
organisation und Dienstplangestaltung erarbeitet sowie  
Musterdienstvereinbarungen vorgestellt.

Dienstplangestaltung und Arbeitszeit-
regelungen nach AVR

THEMEN

 Arbeitszeitorganisation  
 Die rechtlichen   

 Grundlagen 
 Ausgestaltung von   

 Vertragsinhalten 
 Personaleinsatz   

 und Arbeitszeit- 
 organisation

 Dienstplangestaltung, 
insbesondere mit Blick 
auf familienfreundliche 
Arbeitszeiten

 Mitarbeiterführung, 
Umgang mit Konflikten

 Einsatz von Dienstplan-
programmen

 Beteiligung und 
Mitbestimmung der 
MAV 

REFERENT

Michael Billeb, 
Billeb Health Care Consult, 
Anröchte: Beratung von 
MAVen im Bereich Mitbe-
stimmungs-, Arbeits- und 
Tarifrecht, Arbeitsschutz 
und Datenschutz 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr,
Seminarende am 3. Tag 
um 15:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 500,–

24. - 25. Juni 2024

Inhalte und Themen siehe Seite 29.

Grundlagen der MAV-Arbeit 

25. - 26. Juni 2024

Mobiles Arbeiten, Arbeiten aus dem Home-Office, Arbeiten 
von zuhause sind hoch aktuelle Schlagworte der Gegenwart. 
Vor der Corona-Pandemie galten diese Arbeitsformen als ein 
Mittel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. 
Zwischenzeitlich waren sie Bestandteil der Maßnahmen zur 
Bewältigung der Pandemie und mittlerweile sind diese Ar-
beitsformen aus vielen Arbeitsverhältnissen kaum mehr weg-
zudenken.

Dieses Seminar wirft einen Blick auf die juristischen, techni-
schen und psychologischen Auswirkungen mobiler Arbeits-
formen.

Mobiles Arbeiten und Homeoffice
Rechte, Pflichten, Selbstfürsorge

THEMEN 1. Tag

Homeoffice – mobiles 
Arbeiten, alternierende oder 
permanente Telearbeit?

 Abgrenzung zu 
Heimarbeit und 
Rufbereitschaft

 Anordnung und An-

REFERENTIN

Rechtsanwältin  
Christina Merkel,  
Rechtsreferentin der 
Haupt-MAV / DiAG im Bis-
tum Limburg, Hünfelden

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 

Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr

GEBÜHR

EUR 330,–



spruch auf mobiles 
Arbeiten

 Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte der MAV

 Technische und per-
sönliche Voraussetzung: 
Arbeitsfelder für mo- 
biles Arbeiten, Über-
wachungs- und Kontroll- 
möglichkeiten durch den 
Dienstgeber, Einschrän-
kungsmöglichkeiten der 
Überwachung

 Die Gefahr der Selbst-
ausbeutung: Ursachen 
und Prävention typi-
scher Belastungen im 
Homeoffice, Gefähr-
dungsbeurteilung und 
Arbeitsschutz

THEMEN 2. Tag

Individual- und Kollektiv-
recht, Organisation der 
(MAV)-Arbeit 

 § 38 | 1 MAVO: Ist eine  
 Dienstvereinbarung zu  
 mobilem Arbeiten bzw.  
 alternierender Telearbeit  
 möglich? Notwendige  
 Regelungsinhalte im  
 Kollektivrecht

 Abgrenzung zum Indivi- 
 dualrecht: die individu- 
 elle Vereinbarung   
 zwischen Dienstnehmer  
 und Dienstgeber als  
 Anlage zum Musterar-  
 beitsvertrag

 „… aber was mache  
 ich mit den Kindern?“  
 – Arbeitsorganisation  
 mobiler Arbeit

 Die digitale MAV- 
 Sitzung: Organisation  
 und Durchführung  
 erfolgreich gestalten 

REFERENTEN

Jean Paul Hahne,  
Anwendungsberater für 
Klinische IT-Systeme, MAV- 
und eGMAV-Vorsitzender 
sowie Vorstandsmitglied 
der DiAG-MAV Köln

Diplom-Psychologe 
Moritz Holz, Psychologi-
scher Psychotherapeut, 
Praxis für Psychotherapie, 
Supervision und Coaching, 
Saarbrücken

Rechtsanwalt  
Thomas Schmitz, Fachan-
walt für Arbeitsrecht, Herne 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder, 
Nordallee 1,  
54292 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr,
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 580,–

02. - 03. Juli 2024

Die/der Vorsitzende einer MAV hat als „Prima/Primus in-
ter pares“ eine besondere Stellung innerhalb der MAV und 
steht im besonderen Blickfeld sowohl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch des Dienstgebers. Entsprechend 
vielfältig sind die Erwartungen und Anforderungen an die 
Rolle und die Persönlichkeit. 

Im Rahmen dieses Seminars werden Sie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und praktischen Umsetzungsmög-
lichkeiten kennenlernen und erfahren wie diese zu bewerten 
sind. Im Austausch untereinander werden sich außerdem 
Zeiten kollegialer gegenseitiger Beratung ergeben.

Die Rolle der/des Vorsitzenden der MAV

THEMEN

 Die allgemeinen recht-
lichen Grundlagen

 Die Rolle der/des Vorsit-
zenden nach der MAVO

 Die Rolle der/des 
Vorsitzenden in der 
Praxis  

REFERENTIN

Rechtsanwältin  
Christina Merkel,  
Rechtsreferentin der 
Haupt-MAV / DiAG im Bis-
tum Limburg, Hünfeldene

TAGUNGSORT & -ZEITEN  

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 330,–

HINWEIS:

Das Seminar ist nicht nur für die Vorsitzenden, 
sondern für alle MAV-Mitglieder geeignet.
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09. - 10. Juli 2024

Der Wandel in der Arbeitswelt stellt die Gesellschaft vor 
große Herausforderungen. Davon betroffen sind auch Ar-
beitsverhältnisse im kirchlichen und caritativen Bereich. 
Leistungsdruck, Arbeitsüberlastung und Zeitnot machen 
immer mehr Mitarbeiter*innen krank.

In diesem Seminar werden Entstehung, Auftreten und 
Folgen von Stress und psychischen Belastungen in der 
Arbeitswelt erläutert sowie der interdisziplinäre Zusam-
menhang der psychologischen und rechtlichen Aspekte 
aufgezeigt.

In Fragen von Gefährdungsbeurteilung, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz hat die MAV nach den Vorschriften der 
MAVO erzwingbare Mitbestimmungsrechte. Entsprechend 
werden die individual- und kollektivrechtlichen Regelun-
gen, insbesondere die Rechte und Pflichten der MAV im 
Sinne der MAVO des Bistums Trier, umfassend und kon-
kret dargestellt.

Stress und psychische Belastungen  
in der Arbeitswelt 
Prävention als Aufgabe der MAV

THEMEN

 Stress und psychische   
 Belastungen – Was ist   
 das eigentlich? 

  Wissenschaftliche   
 Stresskonzepte

  Ursachen und Aus-  
 löser (allgemein und   
 im Betrieb), Bean- 
 spruchungsfolgen und  
 Erkrankungen (Burn- 
 out, Depression, etc.) 

  Rechtliche Einordnung  
 des Begriffs „Psychi- 
 sche Belastung“

 Persönliche Bewälti-  
 gung 

  Entspannen und  
 loslassen 

  Förderliche Denkwei-  
 sen und Einstellungen  
 entwickeln 

  Stresssituationen   
 wahrnehmen, anneh-  
 men und verändern 

  Erholen und genießen

 Institutionelle Bewälti-  
 gung 

  Gefährdungsbeur-  
 teilung psychischer   
 Belastung

  Gestaltung von Arbeit  
 hinsichtlich psychi-  
 scher Belastungen 

  Betriebliche Vorbeu-  
 gemaßnahmen/Stress- 
 prävention

 Beteiligungsrechte und   
 -pflichten der MAV

  Mitbestimmung der   
 MAV im Rahmen des   
 Betrieblichen Gesund- 
 heitsmanagements   
 (BGM)

  Mitbestimmung der 
 MAV in einem Verfah- 
 ren des Betrieblichen 
 Eingliederungsmana- 
 gements (BEM)

  Gestaltungsmöglich- 
 keiten in einer Dienst-  
 vereinbarung 

  Möglichkeiten des An- 
 tragsrechts der MAV   
 zur Ersetzung der   
 fehlenden Einigung der  
 Betriebsparteien   
 durch Beschluss der   
 Einigungsstelle

REFERENTEN

Diplom-Psychologe  
Moritz Holz,  
Psychologischer Psy-
chotherapeut, Praxis für 
Psychotherapie, Supervisi-
on und Coaching, Saar-
brücken 

Rechtsanwalt  
Thomas Schmitz, 
Fachanwalt für Arbeits-
recht, Herne 

TAGUNGSORT & -ZEITEN

Robert-Schuman-Haus, 
Auf der Jüngt 1,  
54293 Trier 

Stehkaffee 09:45 Uhr, 
Seminarbeginn 10:00 Uhr, 
Seminarende am 2. Tag 
um 16:00 Uhr 

GEBÜHR

EUR 490,–

4140



NOTIZEN NOTIZEN

4342



HINWEISE

Tagungsort und -zeiten können variieren. Sie sind 
in der jeweiligen Seminarbeschreibung angegeben.

Bitte melden Sie sich vorrangig online über den 
folgenden Link an: www.bistum-trier.de/mav- 
seminare. 

Ansonsten nehmen wir bei technischen Problemen 
auf Anfrage weiterhin auch das bekannte Anmelde-
formular an. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns 
gerne telefonisch unter 0651-7105-490 oder per E-
Mail an mav-seminare-trier@bistum-trier.de.
 

Die von der Seminargebühr abgedeckten Leistun-
gen umfassen bei Tagesseminaren die Tagungsge-
bühren und die Tagesverpflegung, bei mehrtägigen 
Seminaren sind neben den Tagungsgebühren die 
Unterbringung im Einzelzimmer und eine Vollpension 
enthalten. Lediglich das Abendessen im Gästehaus 
der Barmherzigen Brüder ist hiervon ausgenommen, 
da die dortige Cafeteria mittlerweile abends unregel-
mäßige Schließzeiten hat und das Gästehaus das 
Abendessen daher nicht mehr sicher anbieten kann. 
Da es sich um eine pauschalisierte Seminargebühr 
handelt, kann eine nicht in Anspruch genommene 
Leistung (wie z. B. eine nicht in Anspruch genomme-
ne Übernachtung) nicht vergütet werden.

ABMELDUNG / STORNOBEDINGUNGEN

Sollten Sie nach der Anmeldung an der Teilnahme 
doch noch verhindert sein, so teilen Sie uns dies 
bitte umgehend mit. Wenn bei einer Abmeldung 
im Zeitraum ab einer Kalenderwoche vor Seminar- 
beginn ein Teilnehmerplatz nicht mehr belegt werden 
kann, müssen wir für die uns entstandenen Kosten 
50% der Seminargebühr berechnen. Bei Absagen 
am Tag des Seminarbeginns und bei unentschuldig-
tem Fernbleiben stellen wir 100% der Seminarge-
bühr in Rechnung.


